
Karl-Jürgen Bieback 
Der Umbau der Arbeitsförderung1 

Das neue Sozial gesetzbuch ur - Arbeitsförderung 
von 1996/7 

Das AFG von 1969 7;'M ein Kind der Großen KoalitIOn und der k''Jmesiani­
sehen Politik der GlobalsteHerung. Das neue SGB 111 ist dagegen Produkt der 
konservativ-liberalen Standortpolitik in der Art, wie es eine allgemeine Sozial­
politik Zu.r Problemgruppenpolitik ·wandelt, einige traditionelle Elemente der 
Arbeitsmarktpolitik fortset7.t, neue Instrumente schafft und die Lasten von 
Flexibilität Hnd AnpassHng verteilt. 

Die Red. 

Das Arbeitsfärdcrungsreform-Gcsetz (AFRG) von 1996197 und sem wichtigster 

Teil, der Entwurf zum SGB 1II (im folgenden nur noch 5GB IlI), ' sind keine Revo­

lution, sondern der letzte Schritt in einer langen Entwicklung.} Schon das Haushalts­

struktllrgesetz-AFG 1975 und insbeso ndere das AFK.G 1981 der alten SPD-FDP 

K.oalition veränderten das Arbeitsfärderungsgesetz (AFG) von 1969 einschneidend. 

Danach allerdings ist es vor allem 1984 und ab 1993 grundlegend umgestaltet wor­

den. Ich will diesen Wand lungsprozeß von seinem vorläufigen Ende her, dem SGB 

Irr, an fünf Querschninsproblemen darstellcn. 4 

I Der Aufsatz beruht auf einem Vonr;)~. den cl..: !" Autor:lm I~ . 11 . 1996 auf einer Ver:H1 s t.allun~ der Wi s~(' n­
.&ch:lhhchc: n 'inhett Arbcltsrcclll. SOl. ialrcchr und Recht der Gc:schlcdller'l;crlIJltnlsse der UllivcrsltJt 
Brenlcn J Fachbereich Rechts\,,·isscn.s:ch;1fl, gch.lhen h:lt. Die Vortr.tgsform Ist bC lbeh:1ltcn worden 

2 O cr escrzenl\Vuri z um !\ I'RG der f'raklloncn der COU lind r op ". 18.6. '996 (8T-Dr<. 1)14941) 
cnthidl in An. I d.1 neue AFG, d .... 5GB 111, lind In Art. 4 die neuen org,lIl1 sllOmc hcn und h'ush"h,­
rechtlichen Regelungen des SGB IV fur die Bund" .. mtah, Ji ,' zum I . I. 1998 In Kr, t treten sollten. Die 
Wicht igsten Kurzungen wurden In An. 10 al s Andcrun 'en dc~ ;:1I1cn AFG ubcrnomm c.n. d lt~ :lb I . I. 1')97 
gellen soillen. Dos AFRG 1St " ' der F.l5SUilg der Alldcrullgcn durch deli BUlld e'<"bs.lUsschu ß fur Arbei, 
und SOl.ialordnung 111 BT-Dr5. I ' 59 5 und 59 6 v. 5. I!. '996 mehl Geselz geworden, da eS tl nl ge Regt·­
lungen (·nthldl. die d('f Zli summung d l' S BundcH:1t!:. bcdurr[en. Da!!. Gesr'z I l dann in der Fass unt; des 
Reb,erungsenllVurfs (BT-Drs. 1J/ 5676 v. I. 10 .1996). der wortgleich mll dem Frak"onscillwurf (BT­
Or .. IJ / 4941 ) war, und den Andcrungcn des Aussc husse< lUS den BT-D rs . 1.1/59} 5 und 59)6, aber, berei­
nigt um dl<'~ z ust immun 'spflichu gl.'n Ttde. weiter Im Bundestag behJ.nddl worde n (enugultiger Gesetze -
beschluß in BR-Druck ·. 61 / 97 vom JI. I. 1997) und soll Z,Um I. I. 1998. irn A FG-Tei l zum '·4 · '997 111 
Kr.1ft treten. 
E. Reld"!;dd, I S J.hre Arb.IIs lo CIIvers l<hcrung und Arbellsnurktpohttk bel Masscnarb.IIsloslgkcit -
Ruckblick aul einen LCldcll5WCg. Zcnlr.lblall lur Sozlll"crsrchcrung '990. 129 ff ; H. W. Bach. 21 Jahre 
Arbeils fordaungsgcSct· - EII1 Grund zum rCle.n?! Sozialer Fon.schrill 199-" 13]'-140 ;J. Kuhl. Das Ar­
beil<fiJrderungsgesc" . (AFG) von '969, MillAß ' 98., 25 ,- .60 ; ders., Die we>entliehen Anderlln~cn Im 
Bereich Jes Arbell -ford erllngsgese<>.e' 5<1< 1969, MillAß '99). QI- '78. 
Analyse n dt!s Entwurf.'I, dIe Si ch alle Juf die KrItik der Inst rumente und dll~ :\rhcilsmarktpolu lSchcn 
Aspekle konzen trieren, bel: G. Schmiel , Relo ml der ArbcII,m'l'klpolllik, WSI -Mill. '996, 629-6.1'; 
R. SI ClI1kc, DIC Reform des Arb"IIs lordcrungsgescllcs ( . ), oZl alc SicherhclI 1996.16'-'77; Konzepte 
zur Reform dt.:s Arbeitsrord(·ru ngsgesctzcs. Vo rschbgc des Bunu('sarbel\smtnISleriumS" unJ der SrD­
BundcStagslraklion Im Vergleich, Schnltenr.d •• Ocr SenalS"crwallung fu r Arbell und Frauen Berl,n, 
Bd. IS, '995. darin "or allem t-o'l. Wolff-Ocllcn, Expert ise zum Voremwuri eines Geselzes der Reform der 
Arbei tsforderun g - AFRG - des Bunde,mllIlSi eriUm. fur Arbell und Soz ialordnu ng, 7 ' - 11 S. 
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16 1. Der Wandel vom rechtss taatlichen Leistungsgesetz zum Maßnahme- und Subven­

tionsrecht 

2. D as Konzept der Arbeitsmarktpolitik im SGB Tl! 
3. Änderungen im H andlungsmodus der öffentlichen Arbeits verwaltung 

4. Regulierung des Ylarktcs für arbeitsmarktbezogene Diensle istungen 

5. F ina nz ierung dcr Arbeitslosenversicherung und der Arbei tsmarktpolitik . 

Harte Kritik an diesem Gesetz is t notwendig. Nicht nur sind die Probleme, die zu 

bewältigen sind, Massenarbeitslosigkcit und l'inanl.krise der Arbeitslosenversiche­

rung, hinlänglich bekannt. Es liegen auch seit Iän~er~m ausformulierte sozialpoliti­
sche Reformvorschläge' und ein alternativer Gesetzesentwurf der SPD-Buncleslän­

der6 vor. Die Gesetzesreform konnee sich also auf Vorarbeiten stützen. 

1. Ein neuer Typus von Fördergesetz 2 

Das Gesetz' erwähnt selbst di e rund 100 Änderungen am AFG in 27 J ahren, davon 

gut 15 große N ove ll en , seit 1981 fast jährlich eine. Leistunge n des AFG waren oft 

nicht mehr plan- und vorhersehbar. Und entsprechend chaotisch war das Über­

ga ngsrecht in den §§ 242 ab is u APG.' Insoweit ist wohl erstc Anforderung an das 

SGB IIl . ~s möge mehr Rechtssicherheit und Gesetzeskontinui tä t bringen . 

Technisch is t das Arbeitsförderungsrecht zwar sehr viel klarer und hesser verstehbar 

gewurden. Aber in der aktiven Arbeitsmarktpulitik und se lbst im Arbeit,losenversi­

cherun gsrecht gewähre es darüber hinaus nicht die rechtsstaaclich mögliche und 

notwendige Rechtssicherheit, ja baut sie gezielt ab. 

Das AFG von 1969 übertrug den Typus des allgemei nen, soz ialversicherungsrechcli­

ehen Leismngsgesetzes auf die Förderleiscungen d er aktiven Arbeitsmarktpolitik. Es 

gewä hree bei der wichtigsten Färderleisntng, der Förderung der beruflichen Bil­

dung, feste Rechtsansprüche für all e Arbeitnehmer, die ihrer bedurften, ohne 

versicherungsreehtliche An wartschaften zu verlangen . Man setzte positive finan­

zielle Anreize ein, indem fa st all e Loh llersatzlcistun gen der aktiven Arbeitsmarktpo­

litik sich auf 90% des vorherigen Netto-Verdienstes beliefen und alle notwendigen 

Aufwendun ge n voll erstattet wu rden . Insoweit wurde so etwas wie der Status emes 
aktiven Arbcitsmarktbiirgcrs geschlffen . 

J. Beseitigung f ester Ansprüche durch Ermessensleistungen nach 
fiskalISchen Prioriti:iten 

Feste Leistungsanspriiche wurden seit 1982 aufgegeben, bi s 1994 ill der Bildungsfö r­

derung alle Leistu ngen Ermcssensleistung waren. Das 5GB !II macht nunmehr den 
letz ten großen Leistungstyp de r aktiven Arbeitsmarktpolitik, die Leistungen zur 

5 H. St:: ifl'n (Hrsg.), Reform dn Arbt'lunlilrklpoliuk , 199 5; Arbl'lt skr('Is' ArG· Reform/ A. Deekl.' , Memo· 
r;tndum rlt r ('In n ~: u e s: ArbcirsforuC'ru nRS\;Csctl , 199-11199S. 

I) Als Entwurf i'lI1t:S Arb~l lS' - und Struklu rfotdt:nmg:.~esctzes (AfSG) v. [8.~ . \991 (BT-Drs. 13!t44o) der 
BUlldestacs ir:tktion der SPD cmgcbnh;ht. Zu UbcrlegllOgcn d r ßUlldesr gLerung 10 der 1{'{Llen Legisl:t.. 
n'rp~Tlodc : Antw ort dcr Bundc s regu~: r ung ,J.uf (lI l' j;roßc Anfng<: J er h :lkHOn der SPD . .. Stand ,md 
Pcrspeknven d~r :\rbemJordcrung- (.Ifr·Drs. Ilh 678). 

7 BT·Drs 1}/"941 S. 140 . 
S Zu dt=n vC' rf::l.s~u "g:>reLhtlidtc l1 Problemen ues Ubcrt;::JngHcchl$ Im AFG: R. Jacgcr, S07~ 1 ;1 lrecht im SP;U\ · 

nungs(dd ZWlsc!H:n ß t>slt1S tJl1d und Komo ~ldu:: nJ nt;9:. w:lOg- Uberg.mg'>rechllm ArbeilSro rderung.sr IH , 

5Gb 1994. 1 1 1-1 18. 
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beruflichen Reh abilitation und Wiedereingliederung von Behinderten, zu Ermes­

senslci stungen. § 3' legt als Regeltyp der Leistung der akti,'en Arbeitsm.rktpolitik 

die Ermessensleistung fest und führt die wenigen Ausnah men mit festem Anspruch 

ausdrücklich auf. 

D abei handelt es sich allerdings nur um ein Handlungsermessen über das . Ob. der 

Leistungen. M it ihm läßt sich das Leistungsvolumen nach den vo rhand enen Mitteln 

redu ziere n oder ausweiten. Und die Bundesregierung kann gegenüber der Selbst­

verwaltung der Bundesanstalt flir Arbeit im Konfliktfall das Budget selbst fes tsetzen 

(§ 71 a SGB lV n . F .), ihre :<entralstaatl ichen, meist rein fi skal ischen Ziele oktroyieren 

(s. unten V,I) . 

Das Ermessen bezieht sich aber nicht auf das " Wie., die Wahl und Ausgestaltung der 

Leistungen. Während das AFG oft nur einen Rahmen vorgab, den die Anordnungen 

der Selbstverwaltung in sehr differenzierten Kompromissen zwischen Arbeitgebern, 

Arbeitnehmern und öffentl icher H and ausgestalten konnten, hebt das AFRG nun­

mehr alle alten Anordnungen au f (Art. 84) und übernimmt ihre wesentlichen Bestim­

m ungen in den Gesetzestext. So werden die Kompromisse in den ZlImutbarkeits­

anordnungen VOn t979 und 1982'0 über das, was ArbeilSlosen bei z unehmender 

Dauer der Arbeitslosigkeit an neuer Arbeit zuzumuten sei, in § 121 durch eine sehr 

klare, aber rigide Z umutba rkei tsregel un g beseitigt. Die Bindung des Auswahlermes ­

sens an detaillierte gesetzliche R ege lunge n und die zahlreichen neuen gesetzlichen 

Definitionen unbestimmter Rech tsbeg riffe bringen eine größere rechtss taatliche Ty­

pisierung der Leistungen. Sie dienen aber zugleich auch dem zentralstaatlichen 

gesetzlichen Zugriff auf die Arbeitsmarktverwaltung. 

2. Von der Allgemeinheit des Gesetzes zum Maßnahmerecht 

Auch die rechtsstaat/iche Allgemeinheit des AFG, alk l'örderrypen gesetzlich festzu ­

legen, ging verloren. Statt dessen baut das SGB !Il das Maßnahmerecht, das sich 

neben dem AFG entwickelt hatte, noch .us. 

Als nach Verabschiedung des AFG 1975 erstma ls Massenarbeitslosigkeit auftrat und 

sich in Dauerarbeitslosigkei t verfestigte, versuchte die Bundesregierung, darauf mit 

Sonderprogrammen fle xibler z u reagieren, als es das AFG erlaubte." Die gesetzlichen 

Leis tungen der Förderung der Arbeitsaufnahme, berufliche n Bildung und ABM wur­

den aus Haushaltsmitteln zu gan:< andere n Bedingungen als im AFG vergeben. Diese 

Zweispurigkeit VO n AFG und Maßnah merecht der Sond erprogramme ist bis heute ge­

blieben. So trägt ein auS Mitteln des Eu ro päi schen Sozialfonds finanziertes Sonder­

programm den rechtsstaatlich so aparten Titel »AFG plus«." Das offizielle BlIndesar­

beitsblalt preist es marktsch reierisch an: »Mehr Po\Ver mit AFG-PI us«." 

5) §§ ohne Ge$l: t7.l:.m ennung ~ ind Immer !Solche des GC:5 t!tzcs bes("h l u~ _scs d"s Bund~tJges zwn 5GB 11 [ vom 

)1 . 1. 1997 (BR-Des. 61/97). 
10 Vgl. Zu Ih ne n ul,d den ihn('n vO fau.s-gchendc:n politi schen Auseinanderscc.wll gczl J. K~rlsch. Der Begriff 

der "ZUmUlD:lrkcll" Im Wandel der' Rcclm3u assungcll vom AY/\ YG '9!7 biS zum AFKG 19~2 , Zen­
Iralbl::m 198 3.65 fLi W. Hoppe. W~ {ur Arbeit ist 7.umutbar ?, Sozialer I:o rtsc hrnt 1979. I H.; E_ Rl'ldc­
geld, Zum Umfeld der akrucll('!l Arbei islosigkcil, oZI:uer Fortschr itt 1979. IS}ff.; N.Moller-Lucking, 
Um.umutb-afc Zumuthlrk l: 'I.sanordn ung. 50LI ... lc Sicherht,.·t t 1982, 1 29 H. 

II ZU d('n t.:rS l c n Sundcrprogfamm cn: A. mthche achnchu:n dt"r BA 1976, 5. 28 off.; H. Eistner. Neue 
Bescha tigungshi lfen :tur Bckampfu ng der Arbeitslosigkeit. AuS 1975 . 57- 58. Am umfassendsten wurde 
.z.ucrsc das $onderprogfi1lmm 1979. das viele traditionelle Jn strUlllCIHC Im Vl'rb ;\!tms zum AFC \loJliS; 
um~e.H.J ltclC . eq.lulcn ; d::t7.u : f . \V. Sclurpf u. :1.., Imp!emen t:monsproblcme offens lycr Arbelt.smarktpo ­
IllIk. t982 

11 D'JZU RlChthnten der ßundc.'Sreglerung In Bundesanzeiger vom 11. 11. 1994 und im BundesJ.rbeitSbhut 
199!. ,,fr. 

I } R. Lang-I t:y,ahr, Mehr Powt'r mit .,AfG-Plus .. , Runt!<:s:trbeitsbl:ltt 1995,5 H. 
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/8 Das SGB III enthält zwei neue, völlig offene Subventions programme. Einmal die 
Zuschüsse zur beschäftigungswirksamen Ausgestaltung von Sozial plänen gern. 
§ '51 H., zum anderen die »freien Leist ungen., für die dos Arbeitsamt /0% seiner 
Mittel zur aktiven Arbeitsmarktpolitik einsetzen kann (§ 10). Das Gesetz überläßt es 
allerdings der Bundesregierung, die freien Leistungen durch zentrale Rahmenrege­
lungen festzulegen. 
Das Arbeitsförderungsrecht macht also deutlich, wie wenig die reehtsstaadiehen und 
demokratischen Prinzipien des Vorrangs und des Vorbehalts des Gesetzes im sozia­
len Förderungsrecht gelten. Bei der Anarchie des Marktes greift man in der Stunde 
der Not schnell zum M.ßnahmerecht. 

3. Vom Recht für Arbeitsmarktbürger zur Problemgruppenförderung 

Schließlich ist die Allgemeinheit eines Rechts für alle Arbeitsmarktbiirger früh auf­
gegeben worden. Zur sozialen Ausges[al[ung der Kürzungen und zum effektiveren 
Einsa[z der knappen Mittel bei wachsender Arbeitslosigkeit wurden die meiSten 
Leistungen der aktiven Arbei[smarktpolitik (Mobilitätshilfen, Bildungsförderung 

und ABM) seit dem AFKG von 1981 nur noch auf Arbeitslose ausgerichtet, und hier 
wieder besonders auf die Problemregionen und die sog. Problemgruppen oder 
Schwervcrmi"elbare (langzeitarbeitslose, leistungsmäßig Eingeschränk[e, Gering­

qualifizierte und Berufsrückkchrerinnen). Seit 19811I993 werden alle Lohnersatzlci­
srungen nicht mebr strikt nach einem allgemeinen Prozentsatz des vo rherigen 
Lohns, sondern für Unrerhaltsverpflichtete nach dem al[cn, für alle andcren nach 
einem gekürzten Satz gewährt. Und die neue Anrechnung von Abfindungen auf das 
Arbeitslosengclt (§ 140) unterwirft das Arbeitslosengeld einer individuellen Bedürf­

tigkeitsprüfung. 
Allerdings sind im SGB III die Voraussetzungen aller Förderleistungen klarer gefaßt, 
und viele Sonderregelungen wurden beseitigt. Der Kreis der Leisrungsbercchtigten 
wird bei der Bildungsförderung gar erweitert, indem die Zugangsvoraussetzungen 
von zwei auf ein Jahr vorheriger Beschäftigung sinken. 

Nun kann man Vertreten, angesichts knapper Kassen müsse man die Mi"el nach 
Prioritäten und deshalb vorrangig an die Problemgruppen vergeben. Warum entwik­
kelt man dann nicht neben dem allgemeinen und generellen Arbei[smarktreeht ein 
speziclles, offenes und flexibles Förderrecht für einzelne Problemgruppen, das an 
ihre Lebenslage anknüpft? So zeigen 7 •. B. erfolgreiche ausl än dische Modelle'" daß 
die Problemgruppe der Berufsrückkehrerinnen und alleinerziehenden Mütter viel 
mehr Hilfen bei der Bewältigung familiärer Probleme braucht als nur den jetzt er­
höhten Fördersatz von 120,- bis 1 00,- DM pro Monat zur Betreuung der Kinder 

(§§ 68, 85). 
Als erstes Fazit bleibt feslzuhalten: Teilweise bringt das SGB IIT durch die genauere 
Umschreibung der Lei stungstypen einen Zuwachs an rechtsstaadicher Klarhei[ und 
Rechtssicherheit. Anderersei ts schränkt es die SpieJräume der Selbstverwaltung ein 
und erhöht die zcntralst.adiche Regulierung durch detaillierte gesetzliche Regelun­

gen, m.inisterielle Zugriffsrecbte und ministeriell festgele~te Budgets. Wegen der 
de[aiJl.ierten gesetzlichen Festlegungen und da man immer noch an dem längsl aus­

gehöhlten Konzept allgemeiner Fördertypen festhälr, fehl[ es andererseits an der 

'4 C. ErheVJ. Gaun B. Gazlerl S. Mord, Job Opportuniucs for (he H:lrd-to -pb.cc, In: G. Schmld/ 
j. O'Reilly/K. Scllomann,lmcrn.ltlonal Handbook of L3bour M:ukct Poliey :'\nd Ev:duanon, Elgtlr ehe!· 
t<:llllJffi UK , [996. 2.77- 307. 
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notwendigen Flexibilität und Angemessenheit für die Förderung von Problemgrup­

pen. 
Wir werden deshalb nicht lange auf das erSte Gesetz zur Änderung des SGB III und 

das nächste arbeitsmarktpolitische Sonderprogramm der Bundesregierung warten 
miissen . Das SGB IJI wird nicht von Dauer sein. 

ll. Gibt es ein Konzept der Arbeitsmarktpolitik im SGB lll? 

Zur Arbeirsmarktpolitik gibt es extrem unterschiedliche Politikkonzepte. An den 
Endpunkten steht dabei einmal der neoliberale Ansatz, vertreten vor allem vom 

Sachverständigenrat.'! Für ihn ist Garant der Vollbeschäftigung ein angemessenes 
und flexibles Lohnniveau. Arbeitsmarktpolitik soll allenfalls Hindernisse im Alloka­

tionsprozeß des Marktes beseitigen, notfalls Problemgruppen in den Arbeitsmarkt 

reintegrieren. Die Schaffung von Ersatzbeschäftigllngen wird abgelehnt, da sie die 
Bedingungen des ersten Arbeitsmarktes verfälschen und nie ohne Subventionen exi­

stieren könnten. Auf der anderen Seite steht eine keynesiani sch orientierte Beschäf­
tigungspolitik." Sie geht von den Unvollkommenheiten der Kapital- und Güter­

märkte aus und sieht es auch als Aufgabe des Staates an, (vorübergehend) Ersatzar­

beitsmärkte zu schaffen und den Strukturwandel umfassend zu gestalten und sozial 
abzusichern. 

Die Bundesregierung hat deutlich gemacht,'7 daß sie im AFG auch die letzten key­

nesianischen, interventionistischen Elemente beseitigen und stattdessen die Funk­
tionsfähigkeit der Marktmechanismen auf allen Gebieten verbessern und die 

Lohnkosten senken will (»Standortpolitik«). Die aktive Arbeitsmarktpolitik schaffe 
in Zeiten eines andauernden Arbeitsplatzdefizits keine regulären Arbeitsplätze, und 

ihre Aufgabe könne nur sein, den Ausgleichsmechanismus des Arbeitsmarktes, die 
Besetzung der vorhandenen Stellen, zu verbessern. Dies ist ein bewußt »minimalisti­
sches Programm«. Die Änderungen in der aktiven Arbeitsmarktpolitik des SGB JII 

können und wollen ihre Nähe zu neoliberalcn Konzepten nicht leugnen. 

Allerdings sollte man sich keine Illusionen über die »aktive Arbeitsmarktpolitik« des 
AFG von 1969 machen. Auch dies hatte vor allem zum Ziel, den Ausgleichsmecha­
nismus des Marktes zu effektivieren und die Arbeitskräfte an eine veränderte 

Nachfrage anzupassen." »Aktiv« war diese Politik deshalb nur insoweit, als sie Bei­
tragsmittel zur Risikovermeidung oder -minimierung einsetzte. 

l. Abbau des zweiten, Vorrang fiir den ersten Arbeitsmarkt 

Die Förderung von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen wird erheblich reduziert, nicht 
nur im Gesetz, sondern VOr allem auch in den vom Bund der Bundesanstalt für 

Arbeit aufoktroyierten Haushaltsansätzcn . Die Lohnkostenwschüsse für ältere Ar­

beitnehmer wurden VOn max. 8 aui max. 3 Jahre gesenkt (§§ 97 Abs. 4 AFG/§§ 1I 5, 
220), eine dauerhafte »Ersatzbeschäftigung. also verhindert. Ergänzt wird dies um 

15 VgL Gutachten 1994/5 HT-Drs. 1)h.6, 147ff . , .2.68ff. 
16 Vgl. Mcmorandllm~Gruppc. Me rno rnndum 1994. 178 rr. 
17 Nicht 1In C;t'SCllcntwurl sdbs~ sondern in dcr ntwort auf die Kntlk des Bund c:sral's {BT-Drs. r J/5676) 

In BT-Drs. 13 / )7)0. 

IR VgJ. schon die Kriuk bel K.-J . Blt'back, Arbclcsrnarklpolilik und Arb<:it.!i \'t.:rmlttlung, in: Zeitschrift fur 
Sozialrdo rrn 1978.385-'413 -

19 
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20 den Zuschull zur Einstellung Arbeitsloser im erSten Arbeitsmarkt in den ersten 2 

Jahren eines neu gegründeten Kleinbetriebs (§ 22}). Während die Wirksamkeit von 
Lohnkostenzuschüssen wegen ihrer hohen Mitnahme- und Verdrängungseffekte 
sonSt recht problematisch ist, gelten die Zuschüsse bei Neugründungen allgemein als 
erfolgsversprechend. '? 

2. Stärkung des Lohnabstandsgebots 

Spätestens seit 1994 wird die neoliberale Forderung mit aller Konseguenz durchge­
setzt, die Lohnersatz.leisrungen dürften die flexible Anpassung der unteren Lohn­
sätze nicht behindern, und der ökonomische Anreiz, von Lohnersatzleisrungen 
wieder zu (eventuell niedrigeren) Löhnen im ersten Arbeitsmarkt zu wechseln, 
müsse groß und zwingend sein. 
Wichtigster Eckpunkt sollte hier die Verschärfung des Lohnabstandsgebots in § 22 
BSHG sein, wonach die Sozialhilfe erheblich unter dem Lohnniveau unterer Lohn­
und Gehaltsgruppen bleiben muß. 'o Sie wurde flankiert durch die regelmäßige Ab­
senkung de r Arbeitslosenhdfe und die Absenkung des geförderten Arbeitsentgelts 
bei ABM und den Strukturanpassungsgeldern auf zuerst 90 und nunmehr 80% des 
üblichen Arbeitsentgelts. Die Strukturanpassungsgelder greifen dabei direkt in die 
Arbeitsvertragsfreiheit und Tarifautonomie ein. Wird statt des erlaubten, auf 80% 
abgesenkten Lohns der volle Normallohn vereinbart, so wird der Zuschuß entspre­
chend gesenkt (§ 242S Abs. } Satz} AFG/§'7} Abs. 2). 
Nimmt man die Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts" zur erlaubten Befri­
stung vOn ABM und anderen subventionierten Arbeitsverhältnissen hinzu, wird 
damit hoheitlich ein geringer geschützter Niedriglohnarbeitsmarkt etabliert und der 
Abstand zum Normalarbeitsmarkt deutlich markiert. 
Das gleiche gilt für den neu eingefügten Eingliederungsvertrag für schwer vamitte/­
bare Arbeitslose (§ 227). Er ist auf 6 Monate befristet und kann vom Arbeitgeber 
jederzeit ohne Einhalrung einer Kündigungsfrist gelöst werden (§ 2}0). Auch wenn 
man Anreize für di e Arbeitgeber, schwervermittelbare Personen einzustellen, für 
nötig hält, fällt doch der Wechsel in der Struktur der Anreize auf. Das erfolgreiche 
VorläufermodeU Sonderprogramm für Langzeitarbeitslose verlangte nur eine }-mo­
natige Probebeschäftigung und setzte die Anreize durch den sehr großLügigen 
7)%igen Lohnkostenzuschuß und begleitete die Maßnahme durch intensive Bera­
tung der Arbeitgeber und Betreuung der Vermittelten." Nun kürzt man den 
Lohnkostenzuschuß auf max. )0%, senkt aber die Standards des Arbeitsrechts. Die 
Kosten von Ausgrenzung und Integration werden also auf die Beschäftigten verla­
gert, und die Flcxibilisierung des ersten Arbeitsmarktes wird hoheitlich durchge­
setzt. 

19 C. Bohle'n, Zur TIleonc und Empmc von lohnsubvcl1tl Onell, I,,}. 19 fr.; B. R:.be. LnhnslIbvent.lonen In 

den nCllt:n Bund~sbndern. WZß FS r 9j- :07. 10 fr. , 22 ff. 
20 Gesetz. zur Rdonn des SOl.ialhilferet"hts (BT-Drs. r JIzHO v. 21- 9· 1995) - nur teilwclse GC!:CI7.. g~wor· 

den. 
,u VgL SAGE 41, ! 10; AP Nr. 1'15 2.U § 620 BGB . Bd ris{C'lcr Arbellsvertrng .. und v. 1.6·4· 1995 DB 199 5. 

2J74' 
22 Zum Sondcrprogr:tlllm und semel1l Erfül g, vgl. A~ Schmid/S. KrommdbclIl/W. K1cms/G . GilB, Neue 

Wege . Der Arbeitsm.lrktpolillk fur r.:tng'l.CII.lrbei\.slosc, 1 ~9", 
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3. Ausbat{ von Übergangsarbeitsmärkten 

Aus dieser verstärkten Orientierung auf den ersten Arbeitsmarkt zieht das SGB IU 

die positive Konsequenz, "Brückeninstitutionen« und "Übergangsarbeitsmärktc« 
stärker - aber wohl noch nicht stark genug _'J zu fördern. Funktion solcher Instru­

mente ist es, strukturelle Änderungsprozesse auf dem Arbeitsmarkt dadurch auszu­

gleichen, daß Arbeitskräfte längerfristig in Brückensystemen auf einen Wechsel von 
einer in die andere Beschäftigung vorbereitet werden. 

Verbessert wird das Überbrückungsgeld beim Wechsel eines Arbeitslosen in eine 

selbständige Beschäftigung (§§ 55 a AFG, 57) und das Strukturanpassungskurz.arbei­

tergeld, d. h. die Förderung von Arbeitskräften, deren Arbeitsplätze durch den 

Strukturwandel verloren gehen, in AuHanggeselischaften (§ 6} Abs. 4 AFG/§ 175)· 
Neu ist die Förderung von Sozialplänen für den Fall, daß ein Ausscheiden mit Ab­

findung vermieden und sie beschäftigungswirksam ausgestaltet werden (§§ 252 H.) 
Folge der Orientierung auf den ersten Arbeitsmarkt ist auch, daß nunmehr Betriebs­

praktika mit Bildungsrnaßnahmen (§ 89) und ABM (§ 259 Abs. 4) verbunden werden 
können. 

4. Die Notwendigkeit staatlicher Intervention und einer aktiven 
Arbeitsmarktpolitik 

Ich will nicht in den Streit um eine optimale aktive Arbeitsmarktpolitik eingreifen. ,.! 

Deshalb nur einige grundsätzliche Bemerkungen. 

Einmal gibt es mehrere plausible Annahmen darüber, daß die aktive Arbeitsmarkt­

politik nicht nur die sog. mis-match Arbeitslosigkeit beseitigt, d. h. für schon 
vorhandene Arbeitsplätze die geeignetsten Arbeitnehmer ausfindig macht und her­
anbildet, '! sondern selbst positive BeschäftigungseHekte hat. Arbeitsbeschaffungs­

maßnahmen können durch Verbesserung der Infrastruktur, die Ausrichtung auf die 

Produktion marktfähiger Produkte und einen langfristigen, gleitenden Übergang 

Dauerarbeitsplätze im ersten Arbeitsmarkt und Übergänge in die Selbstandigkeit 
schaffen. ,6 Selbst wenn man davon ausgeht, daß die aktive Arbeitsmarktpolitik keine 

neuen Arbeitsplätze im ersten Arbeitsmarkt schafft, muß die aktive Arbeitsmarktpo­

litik versuchen, wie unvolLkommen auch immer, mehrere grundsätzliche Gerechtig­
keitsprobleme z.u lösen. 

Gerade an dem angeblich so gut funktionierenden US-amerikanischen Arbeitsmarkt 

ist gezeigt worden, daß er stark nach wirtschaftlichen (Qualifikation, Branche) und 

nach gesellschaftlichen Kriterien sclekticrt (Rasse, Gcschlecht, Region) und keinen 

23 Vgl. z.u ruescm Kon;:o: cpt und 7~U dlc.scr bnschatzllng hinsi chtlich des SGB ur G. Schmid, Reform der 
Arbeitsmarktpol itik, \XiSl-Mjtt. 1996, 629 H. 

24 Vgl. die alternativen Refomworschbge in f n. 5 (;lllc positiv zur aktiven Arbeitsmarktpolitik). Kritisch zu 
Ihren Efie kten L. Calmfors, Wh:u Can W(! Expeci from AClive L:l.bour Market Pohey, in: Beihefte der 
Konjunkturpolitik N r. 43, \'(icge aus d('r ArbeitslosLgkeit, L 995, I 1-30; 1. Sperling, Aktive Arbeitsmarkt­
politik, Moglichkcit"n und Grcnz,cn von Qualifiz.L(' run~smaßnahmcn) ebd., 2jl-244. Sehr gure, abgewo­
gene Überblickc uber alle europ;i ischcn Land er nunmehr Ln: G.Schlmd/j. O 'Reilly / K.Schonm:mn, 
Tnt('rn;nional Handbook of L:lbour MJrkee Po ti q ' and E ... ;'\ lu .lt ioll, Ei gar CheltCllh;lm U K, 1996. i.n!'b. dLe 
Beitr.lge VOn C. Erhell]. GamiCiB. Gn u:r/S. Mord, Job O pponuniti C' s for the H:\rd-to-place, :!o77-j07; 
L Bellm:'lnll/R.jaekman, Tht' Impact of Labour Marker Poliey on Wagcs, Employmcm and Labour 
Market Mism3tch, 725-746. 

25 L Bcllmann/R.Jackman, ebd . 
26 Zur DLskussion d.1Z. U C. Bohlen. Zur Theorie und Emplfle von Lohnsubvelltionen, [99j, 109 H.; 

J. KromphanJI . Pbdoycr gegen dLc Rcduz,lerung von Bcsch3ftigungspolitlk auf Arbt.·Lt sm<trktpolitik , Mit­
rA_B 1992, Zl I-.! 3 1 und C. Erhell]. GaunelB. GazieriS. More!, (r n. 24 ) . 
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22 allgemeinen Ausgleich schafft, sondern stabile, z. T. privilegierte, z. T. diskriminierte 
"Segmente« bildet. ' 7 E ine intervenierende Politik ist deshalb immer notwendig, um 
gleiche Chancen zu schaffen. Auch ist der Arbeitsmarkt immer institutionell verlaßt. 
Die Unschuld einer Politik, die angeblich nur die Marktmeehanismen stärken will, 
gibt es nicht. 
Da selbst eine radikale Flexibilisierung der unteren Löhne und der Arbeitsbedingun­
gen zumindest mittelfristig die Massenarbeitslosigkeit nicht abbauen und Menschen 

dauerhaft Beschäftigung versagt bleiben wird, muß man Alternativen zum regulären 
Arbeitsmarkt und auf der anderen Seite der Brücken- und Übergangsinstitutionen 
neue »Inseln der Beschäftigung« schaffen, sonst akzeptiert man die diskriminierende 
Macht des Marktes und versäumt eine vorbeugende, anpassende Strukturpolitik. 

lll. Änderungen im Handlungsmodus der öffentlichen Arbeitsverwaltung? 

Die Diskussion um die Reform der öffentlichen Verwaltung hat für die Sozialpolitik 
Modelle des "kooperativen Sozialstaats" entwickelr. ,8 Bei ihm übernimmt die Sozial­
verwaltung weder in der Zielsetzung noch im Ressourceneinsatz die Führung 

gegenüber privaten und gesellschaftlichen Kräften oder anderen Verwaltungen, son­
dern kooperiert mit ihnen, um die eigenen Ziele, aber auch die Ziele der anderen 
Akteure gemeinsam zu verwirklichen. Dahinter steht der Lernprozeß, daß zur Er­
reichung so komplexer und unsicherer Ziele wie" Vollbeschäftigung« oder »Integra­
tion« von Problemgruppen in den Arbeitsmarkt 

das Zusammenwirken unterschiedlicher Alueure mit unterschiedlichen Zielset­
zungen besser ist als das bevormundende, hoheitlich-hierarchische Handeln einer 
z.entralen, monolithischen Staatsbürokratie wie der Bundesanstalt für Arbeit, 

- es neben den wichtigen finanziellen Ressourcen des Staates oder der Bundesanstalt 
für Arbeit auch solche anderer Akteure gibt, 
es nicht nur auf finanzielle, sondern auch auf andere Ressourcen ankommt (Soli­
darität kleinerer Gruppen, nicht monetäre Eigeninteressen von Individuen und 

Gruppen, Solidarität), die weder der Staat noch der Markt hinreichend mobilisie­
ren können und 

- die Polarität von Staat und Markt weder nach der einen oder anderen Seite hin 
aufgelöst werden kann, sondern ergänzt werden muß um die unterschiedlichsten 
Zwischenformen und Alternativen (von den Wohlfahrtsverbänden über Tausch­

ringe zu Selbsthilfegnlppen der Arbeitslosen etc.). 
Das SGB In hebt in § 2 die besondere Verantwortung von Arbeitgebern und Arbeit­
nehmern hervor. Nur werden die Gewichte sehr ungleich verteilt. 
Gegenüber den Arbeitgebern sind die Kooperationsangebote mit den neuen, offenen 
Förderinstrumenren erheblich und auch sinnvoll erweitert worden. Konsequenzen 

aus der Verantwortung der Arbeitgeber werden allerdings nicht gezogen. So wird 
z. B. § 128 AFG, der bei der Entlassung älterer, langzeitbeschäftigter Arbei tnehmer 

teilweise die Kosten des Arbeitslosengeldes dem Arbeitgeber auferlegte, abgesehafft. 
Dafür mag auch einiges sprechen, bedenkt man die erheblichen Schwierigkeiten 
einer effektiven Umsetzung dieser Vorschrift. Nur verzichtet das SGB III nicht völ­

lig auf Sanktionen gegen vorzeitige Entlassungen, setzt sie aber nur noch bei den 

'27 Vgl. C. Bn nkmann u. <1.. (H n.:g. ). Arbei tslll :l. rktst'gment:llion - Theorie und Ther;.\pie Im Lichte der cmp.­
l'lschcn BeflInde, 1979; C. Baden ll.::I. (Hrs g,.), ArbeLIsmarkt scg,mentation im technologischen \X'J.ndcl, 
'996. 

2,8 Vgl. dll: ßcitf'lge In: A. [ ... (' r5/ T. Olk. Wohlfahrt.S'plur.1I. slllUS. 1996. 
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Arbeitnehmern an. Bis auf einen Freibetrag zwischen 25 und 45% wird jede Endas­
sungsabfindung der Arbeitnehmer auf das Arbeitslosengeld angerechnet (§ 140). 

r. Verhältnis zu den Versicherten 

Diese Schieflage setzt sich fort. Gegenüber den Versicherten verschärft das Gesetz die 

Sanktionen, enthä.lt aber nur wenige neue KooperationsangebOte . 

Statt daß der Arbeitslose eher »passiv« der Arbeitsvermittlung :tur Verfügung stehen 

muß, wird jetzt viel umfassender als Voraussetzung verlangt, daß er "al le Möglich­

keiten nutZt und nutzen will, um seine Beschäftigungslosigkeit zu beenden« (§ 119 

Abs. 1 Nr. I) . Wie soll diese vage Formulierung überprüft werden) Welche Standards 

setzen sich durch, gerade bei langjährig Daueral'beitslosen?'~ Vor allem aber wird 

jetzt jede fehlende Eigeninitiative mit dem Anspruchsverlust sanktioniert. Bei vielen 

Langzeitarbeitslosen greift das Modell des aktiv eine Beschäftigung Suchenden zu 

kurz, helfen allein finan zielle Leistungen nicht. Untersuchungen zu den Sonderpro­

grammen für Langzeitarbeitslose""' oder die Reintegration von Schwerbehinderten; ' 

zeigen, daß die intensive professionelle und individuelle Beratung wohl das wichtig­
ste Instrument zur Reintegration in den Arbeitsmarkt ist. An dem dafür notwendi­

gen Personal fehlt es aber." 
Insgesamt wird nun die Ablehnung aller Angebote der aktiven Arbeitsmarktpolitik 

mit einer Sperrzeit sanktioniert, auch die Ablehnung der neuen Trainingsmaßnah­

men oder des Eingliederungsvertrages. 

Die Anforderungen an die Aufnahme einer zumutbaren Beschäftigung werden im 

SGB III abschließend geregelt (§ 121) und verschärft. Ein Arbeitsloser kann eine 
angebotene Arbeit nicht mehrll mit dem Hinweis verweigern, sie läge unter seinem 

Qualifikationsniveau. Geschützt wird er nur noch vor einem Lohnverlust von mehr 

als 20% in den ersten drei, von mehr als )0% in den ersten sedls Monaten. Die 

zumutbaren Pendelzeiten werden um 'I, Stunde auf 2 'I, bzw. ) Stunden täglich 

erhöht. Dies wird vor allem [orauen treffen, die neben Erwerbsarbeit und den erwei­

terten Pendelzeiten auch noch die Last der familiären Arbeit tragen. 
Einziges neues Instrument zur Kooperation mit den Arbeitnehmern ist der Integra­

tionsplan, der spätestens nacb 6 Monaten Arbeitslosigkeit (§ 6) l.U erstellen ist. 

Ansätze zu case-management oder anderen integrierten Beratungs- und Förderkon­

zepten finden sich nicht im Gesetz. Es wundert nicht. daß auch Selbsthilfeinitiativen 
der Arbeitslosen keine Beachtung finden. 

Das SGB 111 hat auch kein positives Konzept von Flexibilität der Arbeitnehmer. 

Besonders gilt dies für die Neuverreilung der Arbeit. insbesondere die Teilzeitarbeit. 

Zwar schließt das Gesetz nicht mehr wie das AFG Teilzeitbeschäftigte vom Versi­

cherungsschutz aus, die über der allgemeinen Grenze der geringfügigen Beschäfti­

gung (§ 8 SGB IV), aber unter /8 Stunden pro Woche .rbeiten. Doch hat dies auch 

29 Zu den Problemen des bmischen Vorbilds dlel> ~r Regdung vgl. 1\.1. Ogus u. :1.., The Law of $oci;'\1 Sc­
cumy', 4. Au n .. Buncrwonhs Landon '995. 111 lf. 

JO A. Schmid u . 3. (Fn. 21) . 

}l Sadowski. D ./Bock, R.lBruhl. r./l:nck, B., Die Wirkungsweise d~~s Schwerbehindertengesetze!l - Voll­
zugsdcfizile und Verbcsscrungsvurschlag'- - ForschungsbcrLcht Nr. 2)0 (Hrsg. BMA) Bonn, '99): 
Sadowskl. O.lFrick. B. Die Bc'Schaftigung Schwerbeh inderter: Bl'tncbswJrtscbaftlich(· Analysen unJ po­
li~isch C' Empfehlungen, Idslc-in (Schulz-Kirchncr), 199:2. . 

}2 Zur schlechten Personal:H1ssutlung der BA auch ;m intern:niona lcn Vergleich ~a('he H. Hocker, Die Or­
ganisauon der Umsetzung der Arbeitsmarktpolilik in der Europaischen Union, IOforMISEP Nr. 48, 
(994, :t7-H; U. WaIM!I, Arbeitsvermittlung als offendichc Aufgabe und pnvacwirtschaftltche Dtcnsdei­
Slunl4. MiuAD 1996, 54-72,60/61. 

H Zum fnihc ren Qu:alifik:nionsschul'l. G:tgd. in: ders. (Hrsg.), "FG, § 119 Rdnr. :t87 ff. 
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24 Nachteile. Denn jetzt ist Teilzeitarbeit unterhalb der [8 St/Woche-Grenze für Ar­
beitslose »zumutbar« geworden. Andere Länder, wie z. B. Frankreich und Belgien, 

zahlen bei einem Wechsel in Teilzeitarbeit ein Teilarbeitslosengeld, weil die Personen 
ja zur anderen Hälfte noch arbeitslos sind. Das SGB III mutet dies (Frauen) ohne 
Entschädigung z.u, sieht dagegen ein "Teilarbeitslosengeld« für den seltenen Fall vor, 

daß zwei Teilzeitarbeitsbeschäftigungen ausgeübt werden und eine verlorengeht. 
Klientenfreundlicher ist das AFG in der flexiblen Ausgestaltung von Bildungsmaß­
nahmen, wo man nun mit der Förderung von Modulen und Fernunterricht den 

individueJlen Bedürfnissen sehr viel besser entgegenkommen kann. Dazu gehört 
auch die Möglichkeit, unterschiedliche Fördertypen zu mischen, z. B. ABM, Struk­

turanpassungsmaßnahmen und Kurzarbeitergeid mit Bildungsmaßnahmen. 
Aber dies sind keine Angebote, unter denen die Arbeitslosen wählen können, son­
dern ihre Ablehnung kann durch eine Sperrzeit sanktioniert werden. Davon mag die 

Praxis vieJleicht keinen Gebrauch machen. Nur wäre es gut, der Geist des Gesetzes 
selbst würde geändert werden, das AFG würde feste Rechtsansprüche und wie fast 

alle anderen Fördergesetze (vgl. für die Sozialhilfe § 3 BSHG) ein Wahlrecht aus­
drücklich garantieren. 

2. Verhältnis zu anderen Akteuren der Arbeitsmarktpolitik 

Das SGB IU enthäl.r wenig positive Regelungen für das Verhältnis zu anderen Ak­

teuren der Arbeitsmarktpolitik. Aktive Arbeitsmarktpolitik ist keine Domäne des 
Bundes. Sie findet seit langem auch auf der Ebene der Länder und Kommunen statt. 

Zu Beginn hatte sich diese Politik nur an die Instrumente des Bundes angehängt, wie 
der auf ABM gestützte regionale zweite Arbeitsmarkt. Jetzt aber hat sie sich z. T. 
kräftig emanzipiert, vor allem bei der Jugendpolitik, neuen Wegen der Leiharbeit 
und Arbeitsvermittlung, und sog. sozialen Betrieben.l-l 

Positiv zu vermerken ist, daß die lokalen Arbeitsämter mit dem tlexiblen Budget 

»Eingliederungstitel« und den "freien Mitteln« mehr Handlungsspielräume gewon­
nen haben. Das ist es aber dann auch schon. Die Instrumente, die die lokale Ebene 
bisher präferierte, ABM und Beschäftigungsprojekte, werden vom Bund entweder 

abgebaut oder gar, wie die frühere Projektförderung in sozialen Betrieben und Ein­
richtungen (§ 62 d AFG von 1994),35 ersatzlos gestrichen. In der Selbstverwaltung 

der Arbeitsämter wird die BeteiJigung kommunaler Vertreter abgeschafft. Definieren 

nur noch Vertreter der Arbeitgeber und der Gewerkschaften die neuen Spielräume 
der Arbeitsämter, dürfte das zu einer Politik führen, die sich ganz auf den erSten 
Arbeitsmarkt konzentriert. 

34 Zur regionalen und kommunalen Arbejr~marktpoJ;uk vgl. G. Freldill gt"r/M. Schulzc-Boin g (Hrsg.), 
H:mdbuch der kommunalen ArbeiLmU rktpolitik, 1993; Immer noch ~nJJl d l c~cnd: ' . Bosch/H. Ga-
bricl/H.Scifen/J. Welsch, BcschaftLgungspolitik In der Region, 198 7. . 

35 BT-Dl"s.13/4941 S. 154 erwahnt ausdrucklieh, d:aß diese Leis tung durch die .. freie Forderung;< ersetzt 
werden kJnn, "or;1u sg ('sl'tzt, -sIe würd.r..' vo n elncr ProJekt- in ein e lndlvidu.l1 fordcrung u m~(;wandeh -
d. h., dJ.ß sie konzeptionell volh g: vcr.llld ert Wird. 
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IV Regulierung des Marktes für arbeitsmarktbezogene Dienstleistungen 

Das Arbeitsförderungsrecht regelt nicht nur die Austauschprozesse auf dem Ar­

beitsmarkt, sondern auch die Dienstleistungen in Verbindung mit diesen Austausch­

prozessen, vor allem außerbetriebliche Weiterbildung und berufliche Rehabilitation. 

Dies ist ein großer Dienstleistungsmarkt. Im Gegensatz zur Kranken- und Pflege­

versicherung, wo dieser Markt viel zu intensiv geregelt ist , fehlt es im Arbeitsförde­

rungsrecht an jeglicher Regulierung. 

Der Markt für Weiterbildung ist ein »unvollkommener« Markt, da die Ware ein 

»Erfahrungsgut« ist, dessen Qualität man vor dem Kauf der Dienstleistung kaum 

beurtei len kann, und bei dem der Wechsel des Vertragspartners während der Markt­

beziehung für den Konsumenten mit hohen Kosten verbunden ist.)6 Zudem geht es 

hier um Dienstleistungen, die für die Persönlichkeit der Konsumenten oft existentiell 

wichtige Bedeutung haben. Schließlich hat dieser Marktprozeß auch erhebliche ex­

terne Effekte für die allgemeine Wirtschaftsentwicklung und für die Anpassung des 

Arbeitskräftepotentials an den 5trukturwandel. All dies sind Aspekte, die eine öf­

fentliche Verantwortung für die Weiterbildung begründen und eine Regulierung 

notwendig mache n .J7 Sie muß allerdings behutSam erfolgen, ist doch die Vielfalt und 

Plura.lität und das Gemisch von öffentlicher und privater Verantwortung und öffent­

lichen und privatcn Trägern auch eine Stärke dieses Sektors und Garant für seine 

Flexibilität. '! 

Ein Strukturproblem des Marktes für außerbetriebliche Weiterbildung ist aber die 

starke Dominanz eines Nac hfragers nach Leistungen, der Bundesanstalt für Arbeit. 

Daran ändert das SGB III kaum etwas. 

Nach altem und neuem Recht (§ 33 AFG/§ 94) soll die Weiterbildung vorrangig als 

"freie Maßnahme« abgewickelt werden. Dabei hat die Bundesanstalt für Arbeit kei­

nen direkten rechtlichen Kontakt mit dem Weiterbildungsträger, sondern prüft nur 

bei der Gewährung der Leistung an die Versicherten die Qualität der Maßnahmen. 

Nur der Versicherte, nicht die Bundesanstalt für Arbeit, ist über einen Vertrag direkt 

mit dem Bildungsträge r verbunden. In der Praxis steuert die Bundesanstalt für Ar­

beit aber indirekt die Bildungsträger vollständig, indem sie z. B. bekannt gibt, welche 

Anforderungen sie an die Maßnahmen stellt. Dies führt zu komplizierten mittelba­

ren Rechtsbeziehungen zwischen der Bundesanstalt für Arbeit und den Bildungst rä­

gern, bei denen der Rechtsschutz und die hinreichende Berücksichtigung de r 

Interessen der Bildungsträger schwer zu rea.lisieren sind.! ' 

Das 5GB In läßt die G rundstruktur dieses Rechtsverhältnisses unangetastet, forma­

lisiert es aber etwaS. Die Bildungsträger können nunmehr in einem form alen 

Verfahren ihre Maßnahmen "anerkennen" lassen (§ 86). Neu eingeführt werden aber 

auch hoheitliche Kontroll- und Eingriffsbefugisse der Bundesanstalt für Arbei t bei 

der QualitätsptÜfung, bis hin zu Durchsuchungsrechten (§ 93)' 

Angesichts der erheblichen Steuerungsprobleme im Ma.rkt für gesundheitliche 

Dienstleistungen kann man leicht vcrstehen, wcshalb der Gesetzgeber im 5GB BI 

Regelungen scheut. Auch wenn man mit vielen guten Gründen dafür sein kann, daß 

dic Stellung der Bundesanstalt für Arbeit auf diesem Markt weiterhin stark sein 

sollte, um eine soziale, bildungs- und beschäfrigungspolitische Steuerung zu gcwäh.r­

leisten, so ist das Verhältnis stärker ausgewogen und gleichberechtigt auszugestalten, 

}6 F. Bunler, Berufliche Weitcrbildung Jb offcndl.::he Aurgabe, MiuAB 1994, }J rr. 
37 Vb!. z.u dl~sC'm Komplt'x F. Butder, clxi., und I. Richter, Recht der Wcucrbild1.lng, 199}. }} H. und 

160 fr. 
)8 RJcllIe,ebd .. 195 fr. 
)9 Vgl. Richte, (I' ". )7), 79 rr. und Jis Beispiel BSGE 4), I H . 
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Statt eines einseitigen Diktats der Bedingungen durch die Bundesanstalt für Arbeit 
sind Verträge vorzusehen. 

V Finanzierung der Arbeitsmarktpolitik und Arbeitslosenversicherung40 

I. Beitragsfinanzierung 

Die Finanzierung der Arbeitsmarktpolitik über Beiträge verteuert die Lohnkosten 

im Verhältnis zu den Kapitalkosten. Das Beitragsaufkommen geht im Abschwung 

zurück, weil in der Arbeitslosenversicherung - im Unterschied zu den anderen So­

zialversicherungssysremen - die Leistungen sofort steigen. Deshalb verdrängen die 

Ausgaben für die Pflichtaufgabe Arbeitslosengeld zu Beginn der Krisenzyklen die 

Mittel für die Arbeitsförderung" Geradezu dramatisch wird dies, wenn der Bund, 

wie für 1997, der BunJesanstalt für Arbeit einen festen Jahresetat vorgibt und den 

Bundesz uschuß festschreibt, so daß der Aufwand für die aktive Arbeitsmarktpolitik 

von der Entwicklung der f\rbeitslosigkeit und dem Leistungsvolumen für das Ar­

beitslosengeld abhängt." Da die Bundesa nstalt für Arbeit deshalb ihre Mittel für die 

aktive Arbeitsmarktpolitik nicht mehr planen kann, weist sie den Arbeitsämtern 

1997 die Budgets für die aktive Arbeitsmarktpolltlk nur noch vierteljährlich zu. Eine 

längerfristige Arbeitsmarktpolltik ist nicht mehr möglich. 

Die Lösung dieser Probleme kann offensichtlich nur in zwei Richtungen gehen. 

Einmal kann man den Ante il der Ausgaben für aktive AIbcitsmarktpolitik an den 

Gesamtausgaben der Bundesanstalt für Arbeit stabil halten. Steigen Arbeitslosigkeit 

und mit ihr die Ausgaben für Arbeitslosengeld, steigen auch die Ausgaben für die 

Arbeitsmarktpolitik41 Zum zweiten kann man die Finanzierung der aktiven Arbeits­

markrpolitik von dem schwankenden Beitragsaufkommen abkoppeln, sei es über 

einen »regelgebundenen« Bundeszuschuß, der, ähnlich wie in der Rentenversiche­

rung, von bestimmten Indikatoren abhängt wie der Steigerung der Bruttolöhne, der 

Zahl der Arbeitslosen und des Defizits der Bundesanstalt für Arbeit, sei es, daß man 

die akti ve Arbei tsmarktpoliük völlig aus dem allgemeinen Steueraufkommen finan­

zlen. 
Dies sind alles keine Heilmittel gegen die Finan zmisere der öffentlichen Hand. Aber 

sie schaffen .Sachzwänge« und mildern die Konjunkturreagibilität der Finan"ierung 

ab . Le ider greift das SGB III diese Vorschläge nicht allf. 

40 Vgl. ausfuhrlieh fur das AFG P. Stein, Analyse des Tragt r~ und rlnan7.H~rungssystems der Arbeitsmarkt­
polItik, Merlin 199H G. Bruche/B. RCl s~c rt , Die f=tnan;w,'rung der Arbcllsll1 :uktpohuk, 1985; 
G. Schmld/ ß. Reissc:rt /G. Bruche, Arb("itslost:Jlver~ i(: herun~ und .lktivt' Arbcitsmarklpolitlk. Finanzic­
nmg sS)' Slcm e 1111 internatlC)naleo. Vergleich, Erdin '9 87; Decke (Fn. 5), 1994. 2.05 fL 

4\ Vgl. Engclen-Kefcr. Bcschaftigungspoliuk. }.Aufbge 1995, 170; DA, Arbeitsmarkt [995, 1996,68 . 
42 Vbl. wib H!J996, S. '9 und Frankfurter Rundschau v. 25 · 1. 1997 5·4· 
4J 50 § ,8 7 i\F5G (I'n. 6). 
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2. Beseitigung aller »versicherungsfremden« Leistungen 

Gemäß dem versicherungs- und sozialpolitischen Grundsatz der »G lobaläqui va­
lenz. sollen beitragsfinanzierte Leistungen nur an Beitragszahler gehen und nur 

ihren Zwecken und Ri siken dienen . Deshalb wird heute nahezu einmütig gefordert. 

versicherungsiremde Leistungen nicht mehr aus Beiträgen zu finanzieren . Versiche­

rungsfremd sollen Leistungen sein, die r. nicht nur Beitragszahlcrn zugutekommen 

(Berufsberatung und Arbeitsvermittlung), oder die 2. keine, oder ni cht hinreichende, 
Beitragsleisrungen voraussetzen (Leistungen der Bildungsförderung und Rehabilita­

tion), oder die 3. ihre Ursachen in der allgemeinen Politik haben (ve rei nigungsbe ­

dingte Leistungen in die neuen Länder). 
Schon die Wortwahl »versicherungsfremd« so llte srut :(.ig machen. Es muß doch nicht 

um das gehen, was einer Versicherung fremd ist, sondern um das, was der Sozialver­
sicherung fremd ist. Die Sozialversicherung unterscheidet sich von der Privarversi­

cherung gerade durch den »sozialen Ausgleich« und den Einsatz präventi ve r Mittel. 

Die aktive Arbeitsmarktpo litik dient aber der Prävention des Ri sikos Arbeits losig­
keit, und die Leistungen in die neuen Länder untersche iden sich auch nicht von 

jenem Finanzausgleich, der auch früher schon über die Sozialversicherung zwischen 

dem strukturstarken Süden und dem strukturschwachen Norden stattfand:" So 

wichtig es ist, die finanzielle Basis der aktiven Arbeitsmarktpolitik Zu verbreitern, so 
gefährlich isr es, dies mit Argumenten zu tun , die die So%.ialversicherung der Privat­

versicherung gleichstellt und damit die soz ialpolitische Beso nderheit der Sozialversi­
cherung leugnet. 

3. Erweiterung des Kreises der Beitmgszahler 

Vor allem die Gewerkschaften fordern, den Kreis der Beitragspflichtigen zur Finan­

zierung der aktiven Arbeitsmarkrpolitik um Beamte und Selbständige zu erweitern, 
da diese ja auch direkt oder indirekt Nutznießer dieser Politik seien. 

Geht man von den großen Spiel räumen bei der Ausges taltung der Beitragsfinanzie­

rung aus, die das Bundesverfass ungsgericht in der Entscheid ung z ur Künstlersozial­

versicherung" dem Gesetzgeber zugestanden hat, dürfte dieser Vorschlag verfas­
sungsrechtlich zulässig sein . Sozialpolitisch ist er allerdings inkonsequent. Beamte 

und Selbständige sind nur im sehr weiten Sinn Nutzn ießer der Arbeitsförderung. 

Will man sie heranziehen , so spricht vides eher für eine Steuerfinamoierung. 

4· Das SGB I! I will keine fin anzpolitische Reform 

D as 5GB III packt keines diese r großen Finanzierungsprobleme an. Anders als die 

Renten ve rsiche rung v.-ill man dic Arbeitslosenversicherung einem s tändigen finan z ­

po liti schen Druck aussetzen. M an schafft sehr listig institutionelle Zwänge zur Dek­
kelung und Senkung des Beitragssatzes. Im Gegensatz zu allen anderen Zweigen der 
Sozialversicherung wird im 5GB III der Beitragssatz gesetzlich festgeschrieben. Die 

Senkung des Beitragssatzcs dagegen kann fl exi bel durch VO geschehen (§§ 342 , 35 }). 

44 So :w('h Rubnd, DRV 1991 , S IS, 533; dage-g(,1l fruher sehr di stanZ ll"rc %ur Fin:Hl~itrung der Einheit uber 
die Sozialversicherung KolbfRuland, DRV 1990, l-t', 149/ 5°. 

45 BVerfGE 55, 108, 146, 15718. Vgl. luch BVerfG E 76, 110,1)617; 5),)1), )18/ 9; p , 11\, ,,,; '4,) 11,) , 8; 
I], lOS. 1 17; sowie BSG SOl R 4100 § 11l Nr. l5. 
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Man hat noch nicht einmal die Möglichkeiten unterhalb der großen Lösungen ge­

nutzt, wie z. B. den verstärkten Einsatz besonderer Fonds. So ließen sich die Mittel 

aus der Schwerbeh.indertenabgabe aufstocken, um daraus jegliche Subventionierung 

von Arbeitsplätzen für Behinderte zu finanzieren. Auch wenn man ansonsten fiskal­

und sozialpolitische Bedenken gegen Fondsfinanzierungen hat, im Arbeitsförde­

rungsrecht haben sie eine alte Tradition. 

Das AFRG führt als neue haushalrstechnische Instrumente intern ausgleichsfähige 

Eingliederungsbudgets (§ 71 b 5GB IV) mit Übertragbarkeit der Mittel sowie eine 

Innenrevision (§ 399) als internes und eine Eingliederungsbilanz der Arbeitsämter 

(§ I 15) als externes Controlling ein. Das starre System der kameralistischen öffent­
lichen Haushaltswirtsch<lft aufzulockern und einige betriebswirtschafrliehe Füh­

rungsinstrumentc im )Unternehmen« Bundesanstalt für Arbeit einzuführen, das 

mehr Mittel als der größte deutsche Privatkonzern ausgibt, ist ein längst überfälliger 

Schritt und noch weit entfernt von einer wirklichen Reform. 

VI. Zusammenfassung 

So positiv auch einige Aspekte des neuen Gesetzes seIn mögen, wie klarere und 

übersichtliche Gesetzesfassung und die kluge Fortentwicklung einiger Instrumente, 

das Gesamturteil ist negativ. Legt man die Anforderungen zugrunde, die ich in den 

vorigen Punkten dargelegt habe, so läßt sich das SGB JlI auf folgende Begriffe brin­
gen: marktzentrierte, hoheitliche, in Teilen autoritäre Arbeitsmarktpolitik. Dabei 

finden si.ch in der folgenden zusammenfassenden Charakterisierung einige Punkte, 

auf die ich vorher nicht eingegegangen bin. 

Marktzemrier! .ist diese Politik in folgenden Merkmalen: 

starke Ausrichtung der aktiven Arbeitsmarkrpolitik auf den ersten, regulären Ar­

beitsmarkt und ihre enge Verzahnung mit der betrieblichen Personalpolitik; 
- starker Druck auf die Versicherten, sich der Nachfrage des Arbeitsmarktes anzu­

passen; 

- Liberalisierung der Arbeitsvermittlung und weitgehender Verzicht auf eine soziale 

Steuerung dieses Bereichs ;" 

- deutlicher Abstand aller Lohnersatzeinkommen und Ersatzbeschäftigungen zu 

den Bedingungen des ersten Arbeitsmarktes; 

- Vorrang einer Reduktion der Staatsquote und der Lohnnebenkosten. 

Hoheitlich, teilweise gar autoritär ist das Gesetz in folgenden Punkten: 
- Vorrang des politisch-zentral gesteuerten Ermessens trotz einiger Ansätze zur De­

zentralisierung und allgemeiner Normierung der Leistungsmodalitäten; 

- kaum positive Anreize und wenig soziale Betreuung, vorrangig hoheitliche Steue­

rung des Verhaltens der Arbeitnehmer; 

- Erzwingung stärkerer flexibilität der Arbeitnehmer ohne ausreichende soziale 

»Basissicherheit«, vor allem bei langfristiger Arbeitslosigkeit und Bezug von So­

zialhilfe; 

rein hoheitliche, z. T. rein machtmäßige Strukturen im Weiterbildungsmarkt; 

46 Vgl. daz.u U . W:llwcl. Reform der Arbei r.svcrmLttlun6: Erfahrungen im internationalen Vergl{'ich , m: Ar­
beit und SO~I J.lpo li! i k 5-6/ 1994 . 5}- 6J; der!!. (Fn. J2). 54-72; A. Decke. O Hentliche und priv,l.tc 
Arbeitsvermittlung, i tl: H. Seifen (Hr:sg.), Refo rm der Aroel ts11l Jrktpolitik 1995.276-31 S: K,J, Bicback, 
Legitimitat lind Umfang J(·s AJlemvemlittlungsrcclH,s derBundesanst:1h fur Arbei( nach nationalem und 
EG-Rechl, Die: Sozialgerichrsb,lrkei t 1993,499-5°2, 
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- Abweichungen vom allgemeinen Verwaltungsrecht hin zu schnellen ho heitlichen 

Eingri rr en;" 
- keine Respektierung, gesch weige denn rechtl iche Ausgestaltung einer gleichbe­

rechtigten Kooperatio n mjt den regionalen un d ko mmunalen Trägern der Arbeits­

marktpolitik; 
- keine hinreichend autono me Finanz ierung der Arbeitsmarktpolitik , sondern be­

liebige Anpass un g ihres Rahmens an zenrra lstaatliche, fina nzpo litische Impera­

tlve. 

Herta Däubler-GmelinlHelmut Schmidt/Jürgen Schmude (Hrsg,) 

Gestalten und Dienen 

Fortschritt mit Vernunft 
Festschrift zum 70. Geburtstag von Hans-Jochen Vogel 

Als Hans-Jochen Vogel mit 24 Jahren politisch tätig wurde, hat er 
dies nicht getan, weil er "etwas werden wollte", sondern aus der Er­
kenntnis , "daß es nicht genügt, wenn man sich nur um seine eigenen 
Angelegenheiten kümmert", "Man fühlt sich besser, wenn man nicht 
nur kritisiert und verweigert, sondern etwas tut, um die Dinge zu ver­
bessern ," Dies ist ihm bis zum heutigen Tag vortrefflich gelungen, Er 
hat seinem Land und dessen Bürgern in vielen wichtigen politischen 
Ämtern gedient. In München war er zwölf Jahre lang Oberbürger­
meister. Seine kommunal- und auch parteipolitischen Erfahrungen 
dort kamen ihm später noch oft zugute: als Bundesminister für 
Raumordnung, Bauwesen und Städtebau, dann als Bundesminister 
der Justiz, sowie als Abgeordneter des Deutschen Bundestages und 
natürlich als Parteivorsitzender der SPD, 
Seiner Biographie entsprechend, trägt die Festschrift zu seinem 70, 
Geburtstag den Titel "Gestalten und Dienen - Fortschritt mit Ver­
nunft" , Viele Freunde und Kollegen aus seinen Tätigkeitsbereichen 
haben sich zusammengefunden, um dieses eindrucksvolle Werk zu 
gestalten , 

1996, 463 S" geh" 79,- DM, 577,- öS, 72,- sFr. 
ISBN 3-7890-4218-8 

n NOMOS Verlagsgesellschaft 
U 76520 Baden-Baden 

47 VgL da.s \'crw:lhung::> rcchdiche Novu m der .. vorb ufigcn Zahlung$l.·ins((: lJ unS" gCIll . ~ HZ 5GB III ohne 
vorherige Anhorun g und Au fhebung des 2. ugrund eliegenden LClslungsbeschelds. 
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